
  
Bekanntmachung 

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs  nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  
zum folgenden Bauleitplanverfahren der Gemeinde Hei kendorf: 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 "Flächen zwi schen Schulredder und  Am Herrkamp"    
für das Gebiet südlich Schulredder, westlich des Fr iedhofes und östlich vom Wiesenkamp 

Der vom Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Heikendorf in der Sitzung am 22.03.2021 gebilligte und zur 
Auslegung beschlossene Entwurf der Planzeichnung (Teil A) und der Entwurf der textlichen Festsetzungen (Teil 
B) des Bebauungsplanes Nr. 61 "Flächen zwischen Schulredder und Am Herrkamp" der Gemeinde Heikendorf 
für das Gebiet südlich Schulredder, westlich des Friedhofes und östlich vom Wiesenkamp und der durch den 
Bau- und Umweltausschuss gebilligte Entwurf der Begründung dazu liegen vom 

14. Mai 2021 bis einschließlich 14. Juni 2021  

 

in der Amtsverwaltung Schrevenborn in 24226 Heikend orf, Dorfplatz 2, Zimmer 2.19 während der 
Dienststunden 

Montags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Mittwochs von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.0 0 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

öffentlich aus. Termine außerhalb dieser Zeiten können auch unter der Telefonnummer 0431/2409-321 
vereinbart werden. 
 
Sollte aufgrund der derzeitigen außergewöhnlichen L age hinsichtlich von Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 die Amtsverwaltung für d en Publikumsverkehr geschlossen sein, ist die 
Zugänglichkeit des Verwaltungsgebäudes zum Zwecke d er Einsichtnahme trotz sonstiger 
Zugangsbeschränkungen nach telefonischer Voranmeldu ng möglich. Termine können unter der 
Telefonnummer 0431/2409-321 vereinbart werden.  
 
Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung un d die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden 
Unterlagen im Internet unter der Adresse  www.amt-schrevenborn.de/Amt-
Gemeinden/Heikendorf/Amtliche-Bekanntmachungen  „Bauleitplanverfahren Gemeinde Heikendorf“  
eingestellt  und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
 
Der Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 
Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehend abgedruckten Planauszug ersichtlich.  



 
 

Mit der Bauleitplanung soll verbindliches Baurecht geschaffen werden, damit das Plangebiet, welches früher 
überwiegend durch einen Gartenbaubetrieb genutzt wurde, planerisch über vier Baufelder als allgemeines 
Wohngebiet der wohnbaulichen Nachverdichtung zugeführt werden kann. 
 
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 61 "Flächen zwischen Schulredder und Am Herrkamp" liegt die 
Verkehrliche Stellungnahme zur geplanten Wohnbauentwicklung öffentlich aus. 
 



Weiterhin liegen folgende umweltrelevante und sonstige Unterlagen öffentlich aus und sind verfügbar: 
- Entwurf des Umweltberichtes 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
- Biotopbestandsplan 

 
Dem Umweltbericht  sind folgende Arten umweltbezogener Informationen zu entnehmen: 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustands. 
Bei den Auswirkungen auf Umweltbelange werden die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Biotope, Tiere, 
Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschafts- und Ortsbild, Kultur- und Sachgüter sowie Wechselwirkungen 
zwischen den Schutzgütern betrachtet. 
 
Die konkreten wesentlichen Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter im Plangebiet stellen sich 
zusammengefasst wie folgt dar: 
 

o Schutzgut Mensch: 
Es werden Aussagen dazu getroffen, dass im Zuge der Realisierung der Wohngebäude 
während der Bauphase mit einer Belastung des Plangebietes durch Baulärm und Staub zu 
rechnen ist, im Wesentlichen durch die An- und Abfahrt der Baustellenfahrzeuge. 
Weiter werden Aussagen zu Schallimmissionen im Bestand und im überplanten Gebiet sowie 
zur Erholungseignung getroffen. 

o Schutzgut Pflanzen und Biotope: 
Es werden Aussagen getroffen zur Biotopkartierung, zu besonders geschützten Pflanzenarten, 
zu den bestehenden Bäumen, Gehölzen und Sträuchern, zur südlich der Wohnbebauung 
gelegenen Rasenfläche und zu der im Plangeltungsbereich gelegenen Wiesen- und 
Ruderalfläche sowie einer Ackerbrache und zu den Eingriffen. 

o Schutzgut Tiere: 
Es werden Aussagen getroffen zur Bedeutung des geplanten Eingriffs für das Schutzgut Tiere, 
zu den Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen, Insekten, zur Störung von streng 
geschützter Arten sowie von Vogelarten und zur Beeinträchtigung/Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten geschützter Arten. 

o Schutzgut Boden: 
Es werden Aussagen dazu getroffen, dass Böden mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz nicht vorhanden sind sowie zum Geländerelief, der Bodenversiegelung und dem 
damit verbundenen Eingriff- Ausgleichbilanzierung,  zu Altlasten und zur Kampfmittelbelastung. 

o Schutzgut Wasser: 
Es werden Aussagen getroffen zur jährlich mittleren Niederschlagsmenge, zur Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung, zum Grundwasser und zu dem ca. 200 m entfernten 
Mühlenteich. 

o Schutzgut Klima/Luft: 
Es werden Aussagen getroffen zu den versiegelten bzw. bebauten Oberflächen sowie dazu, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft aufgrund der Planungen nicht 
zu erwarten sind. 

o Schutzgut Landschaft- und Ortsbild: 
Es werden Aussagen dazu getroffen, dass  erhebliche Beeinträchtigungen durch Verschattung 
der angrenzenden Grundstücke aufgrund der zulässigen Gebäudehöhen nicht zu erwarten 
sind. Weiterhin sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bzw. 
Ortsbildes zu erwarten. 

o Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter: 
Es werden Aussagen dazu getroffen, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und 
Sachgütern sind daher nicht zu erwarten. 

o Wechselwirkungen und –beziehungen zwischen den Schutzgütern: 
Es werden Aussagen getroffen zu den sich im Plangebiet wesentlichen Veränderungen durch 
Versiegelung von Böden und durch den Verlust von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, 
welche als gering beurteilt werden. 

 
Folgende umweltbezogene Stellungnahmen aus der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB liegen vor 
und ebenfalls aus:  
 

o Kreis Plön, fachbehördliche Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vom 16.11.2020 
zum sparsamen Umgang mit der endlichen Ressource Boden, zur Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung, zum dem Knick zwischen der Altbebauung und der neu geplanten Bebauung, zu 
Schottergärten und zu Baumpflanzungen. 



o Kreis Plön, fachbehördliche Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 16.11.2020 zur 
Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers. 

o Kreis Plön, fachbehördliche Stellungnahme der unteren Bodenschutzbehörde vom 16.11.2020 
zur Funktionsfähigkeit des Bodens und zum Bodenmaterial. 

o Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, fachbehördliche Stellungnahme 
der unteren Forstbehörde zu den Gehölzen und Baumgruppen und zu dem Friedhof. 

o BUND Ortsgruppe Heikendorf/Mönkeberg vom 07.10.2020 zum Flächenverbrauch, zur 
Entfernung einiger Bäume, zu dem vorhandenen Knick und zu der Pflege der neu zu 
pflanzenden Gehölzen. 

 
Ebenfalls liegt in dem genannten Zeitraum die durch den Bau- und Umweltausschuss am 22.03.2021 
beschlossene Abwägung der vorgebrachten Anregungen aus den Beteiligungsverfahren zur bereits erfolgten 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur öffentlichen Einsichtnahme aus sowie eine Tabelle zu 
den Änderungen im Entwurf des Bebauungsplanes. 
 
Weiterhin kann als umweltbezogene Unterlage der Landschaftsplan der Gemeinde Heikendorf in der 
Amtsverwaltung Schrevenborn, Dorfplatz 2, 24226 Heikendorf, Zimmer 2.19 eingesehen werden (extra Ordner). 
 
Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften, auf die im Bebauungsplanentwurf verwiesen wird (Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse, Allgemeine Verwaltungsvorschriften und DIN-Vorschriften in der jeweils geltenden 
Fassung), können ebenfalls eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen und 
umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der 
Dienststunden (ggf. nach telefonischer Terminvereinbarung) zur Niederschrift abgeben. Stellungnahmen 
können auch per E-Mail an anja.boettcher@amt-schrevenborn.de gesendet werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplanes Nr. 61 "Flächen 
zwischen Schulredder und Am Herrkamp"  unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von 
Bedeutung ist. 
 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Heikendorf, den 08.04.2021 
Amt Schrevenborn 
Der Amtsdirektor 
im Auftrag 
gez. Böttcher 


